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Vorwort

Unter dem Titel „Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht in der Krise“ sind 
am 3. und 4. Juni 2016 insgesamt 21 Rechtswissenschaftler aus Griechenland 
und Deutschland den Spuren nachgegangen, welche die globale Finanzkrise 
und die Krise in einigen Staaten der Europäischen Währungsunion in den ver-
schiedenen Teilgebieten des Privatrechts und des Wirtschaftsrechts – in einem 
weiten, auch das Währungs- und Finanzrecht einschließenden Sinn – hinter-
lassen haben. Dass die gesetzgeberische Reaktion hier wie dort nicht selten in ad 
hoc erlassenen Reparaturen am geltenden Recht bestanden, nachdem sich dieses 
zur Lösung der Probleme nicht als hinreichend leistungsfähig erwiesen hatte, 
muss angesichts der Dimension der Krisenfolgen für die Gesamtwirtschaft und 
die Bevölkerung nicht verwundern. Doch auch die Rechtsprechung hat immer 
wieder dazu beigetragen, vorgefundene Rechtsgrundsätze kurzfristig an die 
neuen Anforderungen anzupassen. Die in Griechenland wie in Deutschland 
entwickelten Lösungen illustrieren mit alledem zwar auch die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit der etablierten Rechtsgrundsätze für privatrechtlich verfass-
tes Wirtschaften. Sie zeigen indessen zugleich, dass sich beide Rechtsordnungen 
in der Krise um systemkonforme Lösungsansätze bemüht haben – ein „Not 
kennt kein Gebot“, um das deutsche Sprichwort zu bemühen, hat es weder hier 
noch dort gegeben.

Davon unabhängig – und nicht zuletzt – sind die in diesem Band versammel-
ten Beiträge Zeugnis einer langen Tradition deutsch-griechischer Zusammen-
arbeit in den verschiedenen Teildisziplinen der Rechtswissenschaft – einer le-
bendigen Tradition, welche auch die während der Krise zu beobachtenden 
Spannungen zur großen Freude aller Beteiligter überlebt hat und welche zu-
gleich die engen Verflechtungen zwischen dem deutschen und dem griechischen 
Recht widerspiegelt. Es ist beiden Herausgebern eine große Freude, dass sich 
mit Harm Peter Westermann ein profunder Kenner und langjähriger Impulsge-
ber dieser Tradition bereitgefunden hat, mit einem Festvortrag zur Geschichte 
der deutsch-griechischen Rechtssymposien unsere Veranstaltung in diese Tra-
dition einzuordnen. Wir haben diesen Beitrag, der weit über das Thema unseres 
Symposiums hinausweist, bewusst an den Anfang unseres Tagungsbandes ge-
stellt. Dessen Aufbau im Übrigen folgt der Struktur des Symposiums: Im ersten 
Teil beleuchten Martin Nettesheim und Jens-Hinrich Binder (jeweils Tübingen) 
Grundprobleme des Europäischen Währungs- und Finanzrechts. Der zweite 
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Teil widmet sich – mit Referaten von Konstantinos Gogos, Eugenia Prevedourou 
und Iakovos Mathioudakis (jeweils Thessaloniki) – dem Problemkreis „Öffent-
liche Haushalte und Privatisierung“. Im dritten Teil wechselt die Perspektive 
dann auf das Privatrecht und werden Probleme des Vertrags- und Verbraucher-
schutzrechts in den Blick genommen. Ein Beitrag zum Verbraucherkreditrecht 
aus der Feder unseres im Oktober 2016, wenige Monate nach dem Symposium, 
viel zu früh verstorbenen Tübinger Kollegen Jan Schürnbrand macht den Auf-
takt, gefolgt von Referaten von Rigas Giovannopoulos und Achilleas Bechlivanis 
(beide Thessaloniki), Georgios Mentis (Athen), Florian Möslein (Marburg) so-
wie schließlich Apostolos Tassikas (Thessaloniki). Im vierten Teil gehen Beiträge 
von Stefan Thomas (Tübingen), Georgios Psaroudakis sowie Nikolaos Elefthe-
ria dis (Thessaloniki) auf insolvenz- und sanierungsrechtliche Fragestellungen 
ein. Teil 5 versammelt sodann Überlegungen zu gesellschafts- und kapital-
marktrechtlichen Fragen von Klaus J. Hopt (Max-Planck-Institut Hamburg), 
Nikolaos Tellis (Thessaloniki) und Christoph Kumpan (Halle). Im sechsten Teil 
schließlich widmen sich Georg Caspers (Erlangen) und Dimitrios Zerdelis 
(Thessaloniki) arbeitsrechtlichen Fragen.

Die Herausgeber dieses Bandes, die zugleich Veranstalter des Tübinger Sym-
posiums waren, schulden vielfältigen Dank. Dieser gilt zuvörderst dem DAAD, 
der die Tagung durch eine Sachspende finanzierte und dabei auch dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs die Teilnahme ermöglichte. Für die Förderung der 
deutsch-griechischen Wissenschaftskooperation allgemein danken wir der 
Hopt-Nguyen-Stiftung zur Förderung der Rechtswissenschaft sowie mildtäti-
ger Zwecke und der Juristischen Gesellschaft Tübingen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Tübinger Lehrstuhls für Bürgerliches, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, insbes. Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, allen voran Ingrid 
Hoch, haben sich in gewohnt zuverlässiger Weise um die Organisation der Ta-
gung verdient gemacht; Herrn Rechtsreferendar Dr. Matthias Miller und Frau 
Rechtsreferendarin Jennifer Kaulbersch gilt Dank für die Vorarbeiten für die 
Druckfassung der Beiträge; Frau stud. iur. Tatjana Hess und Herrn stud. iur. 
Raphael Reiss für Korrekturarbeiten. Zu danken ist schließlich auch dem Verlag 
Mohr Siebeck für die ebenso wohlwollende wie flexible Ermöglichung der 
Drucklegung sowie den Herausgebern für die ehrenvolle Aufnahme des Bandes 
in die Schriftenreihe.

Tübingen und Thessaloniki, im März 2018

Jens-Hinrich Binder und Georgios Psaroudakis
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Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht  
im Spiegel deutsch-griechischer Symposien

Harm Peter Westermann

I. Aufgabe und Fragestellung

Ich habe versprochen, im Rahmen der Tagung über „Europäisches Privat- und 
Wirtschaftsrecht in der Krise“ am Rande eines Abendessens über frühere 
deutsch-griechische Tagungen zu berichten, die diesen Themenkreis beleuchte-
ten. Das zwingt dazu, die sehr schwerwiegenden Einzelfragen, die von angese-
henen Referenten erörtert wurden, tunlichst kurz zu präsentieren. Ich habe 
daher eine der heutigen Themenstellung verpflichtete Auswahl von Beiträgen 
aus drei Sammelbänden getroffen, und zwar zu einer von Tsouganatos und Hopt 
veranstalteten Tagung mit dem (damals noch etwas unverfänglichen) Thema 
„Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts“, erschienen in Tübingen 
im Jahre 2006, zu dem von denselben Herausgebern betreuten Kongress-Doku-
ment mit dem Titel „Das europäische Wirtschaftsrecht vor neuen Herausforde-
rungen“, erschienen in Tübingen 2014, schließlich zu einem von meinen Schü-
lern Tröger und Karampatzos herausgegebenen Band mit dem Titel „Gestaltung 
und Anpassung von Verträgen in Krisenzeiten“, erschienen ebenfalls 2014. Sie 
sehen, dass schon die Titel dieser Bände auf eine Fundgrube für Fragen des Eu-
ropäischen Privat- und Wirtschaftsrechts hindeuten, wobei natürlich die beiden 
Letztgenannten es schon schwerpunktmäßig mit den uns auch diesmal beschäf-
tigenden Wirtschaftskrisen, der von 2007/2008 und der aktuellen, zu tun hatten. 
Zu den Referenten gehörte bereits unser heutiger Veranstalter Binder, der den 
„Weg zu einer europäischen Bankenunion“ vorführte, Herr Giovannopoulos 
mit einer Stellungnahme zu der das europäische Gesellschaftsrecht maßgeblich 
bestimmenenden EuGH-Entscheidung „Inspire Art“, Herr Tellis mit einer 
Würdigung der europäischen Handelsvertreter-RL sowie Herr Psaroudakis mit 
dem für uns heute unmittelbar einschlägigen Referat über Bankenrestrukturie-
rung in der Wirtschaftskrise, alle also auch an der jetzigen Tagung beteiligt. 
Man sieht aber dem heutigen Tagungsprogramm auch an, dass die soeben ge-
nannten Referenten sich nicht einfach wiederholen, sondern ihre Forschungen 
fortgesetzt haben, wozu es angesichts der nicht nur das Privatrecht, sondern 
auch das Wirtschaftsrecht und sogar das Wirtschaftsverfassungs recht heraus-
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fordernden Fragen aus den Wirtschafts- und Staatskrisen ja auch Anlass genug 
gibt.

Angesichts des Umstandes, dass sich eine allgemeine Wirtschaftskrise auf  
– im Ansatz – privatrechtliche Fragen wie Verbraucherschutz, insbesondere bei 
Finanzierungsgeschäften, anders auswirken wird als auf die Behandlung ge-
nuin wirtschaftsrechtlicher Instrumente, etwa solcher zur Marktregulierung 
oder zur Bewältigung systemischer Krisen, werde ich zunächst auf einige Bei-
träge zum privaten Vertragsrecht unter europäischem Einfluss, damit schon zu 
privatrechtsinternen Entwicklungen eingehen, sodann auf wirtschaftsrechtlich, 
das heißt also hauptsächlich gesamtwirtschaftlich motivierte Einwirkungen auf 
privatrechtsrelevante Vorgänge und ihre Akteure.

II. Privatrechtsbezogene Beiträge

1. Zum Thema „Verbraucherschutz“ ließen sich bekanntlich Bände füllen, gera-
de nachdem ins BGB die umfangreichen, einen ganzen Untertitel einnehmen-
den Vorschriften über Verbraucherverträge und die hierfür eingeführten spe-
ziellen Informationspflichten, Grenzen der Vertragsfreiheit und besondere Ab-
schlussmodalitäten eingefügt wurden. Das Ganze, das auf der RL 2011/83/EU 
über die Rechte der Verbraucher beruht und keineswegs auf die naturgemäß in 
Wirtschaftskrisen besonders sensiblen Finanzdienstleistungen beschränkt ist, 
stellt also den Beginn einer Umwälzung des BGB-Schuldrechts dar, die soeben 
durch eine neue Richtlinie und deren am 21.3.2016 in Kraft getretene Umset-
zung zu den Wohnimmobilien-Kreditverträgen erweitert und vertieft worden 
ist. Vor diesem Hintergrund, der natürlich auch für das griechische Recht gilt, 
schien es mir interessant, die Einstellung bekannter griechischer und deutscher 
Juristen zum ursprünglichen Aufkommen und Aufstieg des Verbraucherschutz-
gedankens zu einem obersten Leitprinzip der Privatrechtsdogmatik – oberhalb 
von Privatautonomie, pacta sunt servanda und Eigenverantwortlichkeit – in den 
genannten Tagungsbänden exemplarisch anzuschauen. Das hat mich als ersten 
zu dem Beitrag von Barbara Dauner-Lieb über Europäisches Verbraucher-
schutzrecht als Motor der Veränderung des deutschen Privatrechts geführt, 
 sodann zu der von Athanasios Pouliades am Beispiel der Kaufrechtsrichtlinie 
erörterten Bedeutung des Verbraucherschutzes im Kontext der Entwicklung 
eines europäischen Vertragsrechts. Beide Vorträge finden sich in dem Band aus 
dem Jahre 2006. Dieser liegt zwar jetzt schon 10 Jahre zurück, aber angesichts 
der von vielen als überzogen betrachteten Bedeutung und Wirkung des Ver-
braucherschutzgedankens könnte eine Retrospektive interessant sein, die nach-
fragt, ob man sich damals, also im Jahre 2005 und früher, über die Problematik, 
vor allem die Sprengkraft dieses Dogmas klar war oder sie wenigstens erahnt 
hat. Dieselbe Frage könnte ich mir angesichts eines eigenen größeren Aufsatzes 
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über die Einflüsse europäischer Reformen auf das nationale Zivilrecht in der 
Elliniki Dikaiosini 2010, 305 ff. stellen, was mich aber gezwungen hätte, meinen 
ziemlich umfangreichen griechischsprachigen Text ins Deutsche zurückzu-
übersetzen, was mein Zeitbudget überzogen hätte.

Frau Dauner-Lieb, die sich – ziemlich kritisch – an der Diskussion um die 
Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrechtsrichtlinie beteiligt hatte, sprach jetzt 
(S.  281) klar aus, dass das Prinzip der Gleichheit aller Rechtssubjekte zugunsten 
bestimmter Abnehmergruppen bzw. des Verwendungszwecks „Konsum“ par-
tiell durchbrochen wurde, sie bezeichnete dies, auch wegen des Ausgreifens auf 
weite Bereiche des Allgemeinen Schuldrechts, als „juristischen Quanten-
sprung“. Im Unterschied zur Entwicklung in anderen europäischen Ländern, 
auch Griechenlands, war in der deutschen Rechtspolitik von vornherein ziem-
lich klar, dass man kein allgemeines Konsumentenschutzgesetz schaffen, son-
dern die wichtigsten die Gewährleistungsansprüche des Käufers betreffenden 
Regeln der europäischen Richtlinie, z. T. allerdings auch des UN-Kaufrechts, 
ins allgemeine Kaufrecht übernehmen und daneben einen besonderen Abschnitt 
über Verkäufe eines Unternehmers an einen Verbraucher stellen würde. Frau 
Dauner-Lieb machte in den Äußerungen der deutschen Bundesjustizministerin 
(NJW 2001, 2281) die Motivation aus, „bei der Europäisierung des Zivilrechts 
eine Vorreiterrolle spielen zu können“ (S.  282), was ein wenig schon auf die spä-
teren gescheiterten, neuestens aber wieder aufkommenden Pläne zur Schaffung 
eines europäischen Kaufrechts zielte, was eine grundsätzliche Abwägung zwi-
schen dem das Privatrecht bis dahin bestimmenenden liberalen Sozialmodell 
mit dem Postulat formal-abstrakter Gleichheit der Marktteilnehmer und auf 
der anderen Seite einem „sozialen Verbraucherschutzmodell“ leisten müsste 
(S.  288 ff.). Die Vorstellung von einem eigenständigen Sonderprivatrecht für 
wirtschaftlich unterlegene, auf Konsum angewiesene und daneben unter Grup-
pendruck stehenden Personenkreise sollte sich „marktwirtschaftskonform 
doch nur in einem sogenannten Informationsmodell“ niederschlagen (S.  290), 
das in der Schaffung mehrerer Instrumente zur Kompensation von Informa-
tionsdefiziten bestehen sollte. Frau Dauner-Lieb bezweifelte allerdings noch, 
dass auf europäischer Ebene ein besonderes zivilrechtsdogmatisches Informa-
tionsbedürfnis für verbraucherbezogene Regelungen bestehe (S.  293), und sie 
sah in der deutschen Umsetzung der Regeln zum Verbrauchsgüterkauf noch 
erhebliche, hauptsächlich mit dem Institut der Nacherfüllung zusammenhän-
gende rechtstechnische Mängel. Daraus leitete sie Mahnungen für die europäi-
schen Gesetzgeber ab, bei der Verwirklichung des viel größeren Projekts im 
Hinblick auf verbraucherrechtliche Ansätze Zurückhaltung zu wahren, denn 
(S.  296) schon jetzt sei das diesbezügliche Gemeinschaftsrecht „an so vielen Stel-
len ausgeufert“, dass zu fragen sei, „ob nicht inzwischen der Verbraucher vor 
nicht ausreichend durchdachten Verbraucherschutzgesetzen geschützt werden 
muss“. Diese Warnung hätte m. E. stärker beachtet werden müssen.



4 Harm Peter Westermann

2. Im deutschen Schrifttum ist einmal von einer Krise des liberalen Vertrags-
rechts gesprochen worden, und die Folgerungen von Frau Dauner-Lieb gingen 
in diese Richtung. Darum hat mich als nächstes beschäftigt, wie Herr Pouliadis 
damals die Bedeutung der Kaufrechtsrichtlinie einschätzte, die sich von den bis 
dahin bestehenden Verbraucherschutzvorschriften dadurch unterscheide, dass 
sie als ein Eingriff in einen Kernbereich des nationalen Zivilrechts Auswirkun-
gen auf das gesamte schuldrechtliche System habe (S.  299), so dass die Richtlinie 
ein allgemein europa-privatrechtliches, nicht nur verbraucherrechtliches Mo-
dell darstelle. Mit Blick auf ökonomische Umstände heißt es weiter, es gehe hier 
um die effiziente Gestaltung von Märkten durch allgemeines Privatrecht und 
nicht durch sonderprivatrechtliche Regelungen, weswegen dann aber die Be-
schränkung der Richtlinie auf Verbraucherkäufe „inhaltlich nicht gerechtfer-
tigt“ sei, obwohl die Verwendung unabdingbarer Regeln das Funktionieren des 
Binnenmarkts tangierte (S.  301).

Wir sehen hier, dass der griechische Wissenschaftler in diesem Stadium der 
Entwicklung von einem Europäischen Vertragsrecht eine Modernisierung des 
nationalen Zivilrechts erwartete. Das wird im Folgenden sehr konkret an Neu-
regelungen des griechischen Zivilrechts wie der Ausdehnung der Vermutungs-
regel für Vertragswidrigkeiten, die binnen 6 Monaten nach der Lieferung offen-
bar werden, auf alle Käufe gezeigt, desgleichen an der nicht auf Verbraucher-
käufe beschränkten Regelung des Rückgriffs des Letztverkäufers (über die ich 
seinerzeit meine griechische Doktorandin Virginia Peraki habe schreiben las-
sen). Natürlich sah Pouliadis auch Schwächen der nationalen Ordnung, so in der 
Beibehaltung der kaufrechtlichen Zusicherungshaftung, die wir in Deutschland 
allerdings auch nur sehr halbherzig aufgegeben haben, und wenn man sieht, 
welche beträchtlichen Schwierigkeiten unsere BGH-Judikatur mit der erwähn-
ten Vermutungsregeln hat (s. MüKo-BGB/S.Lorenz, 2016, §  476 Rn.  4), ist nicht 
daran vorbeizukommen, dass die Integration des Europäischen Verbraucher-
schutzrechts in eine ausgearbeitete und rechtsdogmatisch gehandhabte nationa-
le Kodifikation eine Daueraufgabe ist. Der mit dem Griechischen und dem 
Deutschen gleichermaßen vertraute Autor konnte sich daher ein Urteil zu der 
Frage erlauben, ob wirklich die Umsetzung der RL eine groß angelegte Schuld-
rechtsreform erfordert, was ihn zu dem Ratschlag brachte, die Arbeit am Ver-
braucherschutz „nicht mit großen, flächendeckenden Projekten zu beginnen“, 
sondern mit der „Regelung einigermaßen homogener und überschaubarer Ge-
biete“ (S.  305). Ob er die vorhin skizzierte neuere Rechtspolitik der Union als 
seinem Vorschlag entsprechend ansieht, muss heute natürlich offen bleiben, 
 seine Stellungnahme und die von Frau Dauner-Lieb zeigen aber, worauf die 
Wissenschaftler, die sich als Repräsentanten einer nationalen Rechtsordnung 
betrachten können – obwohl Herr Pouliadis durchaus auch die Verhältnisse in 
anderen Mitgliedstaaten einbezogen hat –, beim Ausbau des schuldrechtlichen 
Verbraucherschutzes zu achten haben.
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3. Es wird niemanden überraschen, dass schon in den zweiten hier ausgewer-
teten Sammelband diese aus der Frühzeit der europäischen Verbraucherschutz-
bewegung stammenden Fragen sehr zugespitzt wieder aufgegriffen wurden, 
und zwar in dem groß angelegten Beitrag meines Doktoranden Antonis Karam-
patzos über den Rechtspaternalismus im europäischen Verbraucherschutzrecht. 
Hier geht es – sogar im Schwerpunkt – um verhaltensökonomische Aspekte, in 
meiner – zugegebenen etwas vereinfachten – Perspektive um eine europä-
isch-psychologische Auseinandersetzung mit Rationalitätsdefiziten und Infor-
mations-Asymmetrien bei den Teilnehmern am Rechtsverkehr. Dieser An-
schauungsweise, die aus einem sogenannten Marktversagen generelle Schutzbe-
dürfnisse ableiten will, entspricht möglicherweise die zuletzt immer weiter 
verstärkte Zubilligung von Widerrufsrechten für schutzbedürftige Nicht-Un-
ternehmer, vielleicht auch – im Bereich der Inhaltskontrolle von AGB – auch 
von unternehmerisch Tätigen, denen die Fürsorge durch den auf ökonomische 
Effizienz bedachten Gesetzgeber nicht vorenthalten werden soll. Der Autor 
sieht aber klar, dass das Privatrecht sich hierbei anschickt, den offenbar nicht 
mehr so mündigen Bürger zum Schutz vor übereilten, aber auch vor von ihm 
plötzlich bereuten Abschlüssen an die Hand zu nehmen. Das geht demnächst – 
nach einem bundesdeutschen Entwurf zum Bauvertrag – so weit, dass jeder 
Vertrag vom Besteller grundlos soll widerrufen werden können – die Zustim-
mung in Juristenkreisen ist fraglich.

Diesem Rechtspaternalismus, den Karampatzos in zahlreichen wissenschaft-
lichen Äußerungen hauptsächlich in Deutschland und England vorgeformt, 
wenn auch nicht unbedingt befürwortend, angetroffen hat, ist, so der Autor 
weiter, mit Vorbehalten zu begegnen. Hier wird in aller Offenheit, ebenfalls 
ökonomisch gedacht, in verschiedenen Zusammenhängen auf die bedeutenden 
Kosten hingewiesen, die die Beachtung der verschiedenen Verbraucherschutz- 
Instrumente auf Unternehmerseite verursachen muss, so dass die Aufwen-
dungen für den Verbraucherschutz durch Aufschlag auf die Preise, u. a. die 
Überbürdung der Rücksendekosten nach Widerruf (S.  217), am Ende doch vom 
Verbraucher zu tragen sind – ein Argument freilich, das in der deutschen Dis-
kussion bisher abwertend beurteilt wurde. Anders könnte es insoweit mit einem 
derzeit aktuellen, von Karampatzos noch nicht erwähnten kostenträchtigen 
Folgeproblem laufen, nämlich den Unsicherheiten und Aufwendungen, die sich 
um die Pflichten des Unternehmers zur richtigen Aufklärung über das Wider-
rufsrecht ranken, und bei denen sich neben dem zeitlich unbefristeten Wider-
rufsrecht auch Schadensersatzansprüche des nicht ausreichend aufgeklärten 
Verbrauchers einstellen (dazu kürzlich Eichel, ZfPW 2016, 52 ff.). Das Bundes-
justizministerium hat ein Muster einer Widerrufsbelehrung publiziert, über das 
schon Abfälliges zu hören war; zum Glück hat der BGH eine vom Unternehmer 
ausgehende Belehrung, die von diesem Muster nur ganz unerheblich abwich, 
gelten lassen. Der Fall zeigt aber, dass die von Karampatzos teilweise, wenn auch 
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nur als Sinn der paternalistischen Interventionen in die Entscheidungsfreiheit 
angesehene Steigerung der ökonomischen Effizienz (S.  214) aus dem bisher noch 
überwiegenden „liberalen“, oder wie es Eidenmüller einmal formuliert hat, 
„weichen Paternalismus“ härtere Sanktionen machen könnte. Mit dieser Span-
nungslage schlägt sich außer dem nationalen Gesetzgebern auch die Union sel-
ber herum, der Autor erwähnt als genuin privatrechtliches Problem in diesem 
Zusammenhang die auch in Griechenland zu beobachtende Gefahr eines op-
portunistischen Verbraucherverhaltens in Gestalt bewusster Herbeiführung 
von Widerrufslagen oder intensiver Benutzung einer beim Widerruf zurückzu-
gebenden Ware. 

In diesen Zusammenhang gehört dann auch eine ebenfalls von Karampatzos 
nicht erfundenes, aber im Anschluss an mehrere, auch deutsche, Autoren befür-
wortetes rechtspolitisches Instrument, nämlich das sogenannte Optionsmodell. 
Hiermit soll dem Verbraucher bei Geschäften, die in einer möglichen Wider-
rufssituation verhandelt werden, die Wahl zwischen einem Vertrag mit vollem 
und einem mit eingeschränktem Widerrufsrecht, aber zu günstigeren Preisen, 
gegeben werden (S.  215 f.). Weder der nationale noch der europäische Gesetzge-
ber scheinen dem zuzuneigen, zumal Kosten des Unternehmers für eine Lösung 
mit Widerrufsrecht entstehen könnten, die dann wiederum über den Preis ab-
gewälzt werden könnten. Noch weiter griffen Schutzinstrumente, die schlecht-
hin manipulative Verhandlungsmethoden bekämpfen sollten, die es bekanntlich 
auch in geschlossenen Geschäftsräumen, also außerhalb einer eigentlichen Wi-
derrufssituation, geben kann. So wünsche ich mir, zugegeben ein wenig leidge-
prüft, schon lange ein Gesetz zur rigorosen Einschränkung etwa von Telefon-
werbung für elektronische Kommunikation oder Energielieferungen. 

Fazit: Der etablierte Paternalismus, der noch etwas im Streit mit der her-
kömmlichen Schuldrechtsdogmatik liegt, lässt sich nicht abkaufen und müsste 
in einzelnen besonders sensiblen Situationen gegenüber missbräuchlichen Prak-
tiken, die allerdings auf beiden Seiten von Verbrauchergeschäften vorkommen 
könnten, abgesichert werden; das wäre also eine Auseinandersetzung mit dem 
Privatrecht in der Krise. Es hätte daneben schon gereizt, diesen Fragen durch 
Vorstellung eines weiteren, im Sammelband von 2014 enthaltenen Beitrags mei-
ne Habilitanden Tobias Tröger über Regulierung und Verhaltenssteuerung 
durch Privatrechtsnormen nachzugehen, bei dem es auch um den Stellenwert 
einer Folgenorientierung bei Entscheidungen zu Privatrechtsnormen geht; aber 
diese schon stark rechtstheoretische Perspektive würde für mein heutiges Pro-
gramm zu weit führen, weil es nunmehr mit dem gebührenden Gewicht um das 
europäische Wirtschaftsrecht gehen soll.
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III. Bankwirtschaftsrecht

1. Wenn von den Wirtschaftskrisen und ihren Auswirkungen auf die Rechts-
geschäfte die Rede ist, ist ein zentrales Thema die Notwendigkeit einer Banken-
restrukturierung. Wir wissen, dass dieses Thema in Griechenland wie in 
Deutschland in beängstigendem Maße praktisch gewesen ist, und sollten uns 
daher auch heute mit dem Beitrag von Georgios Psaroudakis im Sammelband 
von 2014 intensiv befassen. Vielleicht führt aber die Restrukturierung auch zu 
einer europäischen Bankenunion, die ebenfalls im Band von 2014 unser heutiger 
Veranstalter Jens-Hinrich Binder ausgeleuchtet hat. Die beiden Beiträge haben 
gemein, dass sie – anders als die Beiträge zum Verbraucherschutz – nicht private 
Transaktionen einem bestimmten, von klassischem Privatrecht verschiedenen 
Regime unterwerfen, sondern Marktteilnehmer wegen ihrer Relevanz für ein 
Funktionieren des Finanzmarkts, also der Kreditwirtschaft, des Einlagen-
geschäfts und der Risikoüberwachung dieser Geschäftstypen zum Gegenstand 
eines im Aufbau befindlichen Systems von Normen und Funktionsträgern ma-
chen. Zur Bewältigung u. a. dieser Probleme sind unionsrechtliche Grundlagen 
und ihre nationalen Umsetzungen, etwa zu dem von Psaroudakis analysierten 
staatlichen, weitgehend durch staatliche Fonds wie den griechischen Finanz-
stabilitätsfonds und den deutschen SoFFin, geschaffen worden. 

Unter dem Stichwort Banken-Restrukturierung verstand man sowohl vor-
beugende, unter Mitwirkung einer Aufsichtsbehörde auch von der bedrohten 
Bank mit einer Abwicklungsbehörde erarbeitete Pläne als Einwirkungen in das 
eigentliche Bankgeschäft bis hin zu seiner Übertragung auf andere Rechtsträ-
ger. Die Finanzierung stellte im Modell der staatliche Fonds bereit; Versuche 
des griechischen Gesetzgebers, die Anteilseigner eines Krisenunternehmens zu 
Kapitalerhöhungen, auch durch bisher außenstehende Geldgeber, zu zwingen 
und hierbei die Hauptversammlung zu übergehen, sind an drei von Psaroudakis 
zitierten Urteilen des EuGH gescheitert.1 Die Rekapitalisierung überlebens-
fähiger Banken – ein Begriff, dessen Anwendung in manchen Fällen im Nach-
hinein mehr seherischen als juristischen Gehalt zu haben scheint – lag also da-
mals ganz bei den mitgliedstaatlichen Unterstützungsmaßnahmen, was wie 
auch das Instrument der Garantiegewährung im europäischen Bereich beihilfe-
rechtliche Fragen aufwerfen kann. Inwieweit dies bei dem damals beschlosse-
nen Einsatz des europäischen Stabilitätsmechanismus Hindernisse gebildet hat, 
konnte der Referent damals noch nicht voraussehen, könnte dazu aber heute das 
Nötige sagen. Aus zivilrechtlicher Sicht besonders aufsehenerregend waren die 
Anordnungen einer – unterschiedlich weit greifenden – Vermögensübertragung 

1 Im Einzelnen dazu auch H. P Westermann, NZG 2015, 134 ff. sowie ders., Gesellschafter 
unter dem Schutzschirm der Gesellschaftsinsolvenz, in: Festschrift für Klamaris, 2016, 
S.  955 ff.
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von einem in seinem Bestand gefährdeten Institut auf eine andere Bank oder 
eine im öffentlichen Eigentum stehende sogenannte Brückenbank, wie sie Psa-
roudakis darstellt, wobei als Voraussetzung solcher Maßnahmen eine durch das 
Krisen-Unternehmen hervorgerufene Systemgefährdung eine große Rolle 
spielt, die das Finanzsystem als ganzes meint. 

Dazu gehört der Versuch, Kreditnehmern möglichst einen funktionierenden 
Vertragspartner vorzusetzen, wobei aber natürlich die kumulative Übertra-
gung von Aktiva und Passiva nötig erscheint, und auch, wie es beim Referenten 
in einem inzwischen populär gewordenen Ausdruck heißt, „toxische“ Vermö-
gensgegenstände bedacht werden müssen – heute würde man vielleicht an Kun-
den mit Nummernkonten in Panama oder USA denken. Das letztere sollte bes-
ser nicht praktiziert werden, wenn es um das ebenfalls zu einem funktionieren-
den Finanzsystem gehörende Einlagengeschäft geht. Die sehr konkreten 
Ausführungen des Referenten zur systematischen Bedeutung der verschiedenen 
Geschäfts- und Vermögensgegenstände der Banken für das Finanzsystem ha-
ben mich davon überzeugt, obwohl es Psaroudakis teilweise anders sieht, dass es 
sich nicht im Schwerpunkt um Insolvenzrecht, sondern um materiell-rechtliche 
Risikoverteilung unter den Markt-Akteuren, eben unter Einbeziehung staatli-
cher Institutionen und staatlich geforderter und geförderter Selbsthilfeorgani-
sationen von Bankengruppen handelt.

2. Ein anderer Punkt, den ich auch schon ansprach, ist die Europäisierung 
des Maßnahmenbündels einschließlich der Aufbringung von Kapital und einer 
eventuellen Schuldenabschreibung. Binder als Referent ging schon auf die Be-
gründung eines einheitlichen Aufsichts- und eines Abwicklungsmechanismus 
ein, wobei klar war, dass der Entscheidungsträger auch über die nötigen Fi-
nanzmittel verfügen muss. Dies wurde damals auch zum Thema des Referen-
ten, der die Verbesserung der Effizienz der zur Vorbeugung und Bewältigung 
von Finanzkrisen einzusetzenden Instrumente durch Zentralisierung in Euro-
pa als großes Ziel der Rechts- und Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit 
der Krise der Banksysteme in Teilen der Eurozone, u. a. auch der europäischen 
Kommission, auf der politischen Agenda der Jahre 2012 und 2013 betrachtete, 
der sich aber auch fragte, ob die Ansätze bei einer übernational-koordinierten 
präventiven Aufsicht erreichbar sein würden. Der Referent machte aber schon 
damals Schwächen des damaligen Rechtszustandes aus, nämlich die Gefahr, 
dass die Aufsichtstätigkeit auch zum Schutz nationaler Märkte eingesetzt und 
für eine Erfassung von Vorgängen außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets dann 
eher hinderlich werden könnte. Das in der präventiven wie in der reaktiven Auf-
sicht wohl noch immer dominierende Herkunftslandprinzip – wir kennen das 
auch aus den Anfängen eines internationalen Wirtschafts- und Wettbewerbs-
rechts –, aber auch, wie er es nannte, fiskalisch begründete Sorgen wegen der 
Kosten von Insolvenzbewältigung mussten wohl als Hindernis für eine Form 
der Bankenunion angesehen werden, die eine konsistente und nicht durch na-
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tionale Interessen beeinflusste Bewältigung von Insolvenz- und Krisenszena-
rien erreichen sollte. Inzwischen gibt es ja die einheitliche Bankenaufsicht im 
Rahmen des Single Supervisory Mechanism (SSM), die allerdings durch natio-
nale Sonderregelungen erschwert werden könnte.

Wenn in diesem Zusammenhang von einem „ebenso tiefen wie leistungsfähi-
gen liquiden Bankensektor“ gesprochen wurde, so weiß man nach der Lektüre 
dieses Referats um die Aufgabe der Juristen und Ökonomen, man sieht auch die 
Notwendigkeit der von Binder ebenfalls geforderten Bereitschaft aller Mit-
gliedstaaten, sich und ihre Marktteilnehmer nicht nur uneingeschränkt den uni-
onsweit agierenden Aufsichts- und Eingriffskompetenzen zu unterwerfen, und 
mehr noch: der Bereitschaft, steuer- und oder markteilnehmerseitig die finan-
ziellen Ressourcen für die Abwicklungs- bzw. Restrukturierungsmaßnahmen 
aufzubringen, und zwar ohne „Quersubventionierung“ der Kosten in Krisen-
staaten. Ich übergehe jetzt aus Zeit- und Raumgründen den kühnen Gedanken 
an eine Bankenunion als Korrelat zur Währungsunion – die aktuelle Tagesform 
der letzteren verbietet das heute –, desgleichen die Reserven Binders gegenüber 
einem auch Unterstützungsmaßnahmen umfassenden Konzept der Handlungs-
möglichkeiten der EZB. Das sind natürlichen Fragen, die sich in den gemeinsa-
men Forschungsarbeiten der Fachleute zweier Mitgliedstaaten der Union gut 
ausmachen; der Referent hat aber in einem weiteren ausführlichen Teil seines 
Vortrags die gewaltigen rechtstechnischen Schwierigkeiten einer grundlegen-
den, von Europa ausgehenden Reform der Bankensysteme der Mitgliedstaaten 
aufgezeigt, so dass man ihm glaubt, was zu tun ist, und von wem die hohen 
Ziele verwirklicht werden sollen, nämlich nicht allein, aber eben auch von Juris-
ten, wie sie in diesen beiden Tagen Erfahrungen und Gedanken austauschen.

IV. Schluss

Der Versuch einer sachlich-fachlichen Zusammenfassung meiner Lesefrüchte 
könnte leicht als Flucht in eine Einladung zu einer promenade de digestion an-
gesehen werden. Ich belasse es daher bei der Erwartung, dass die heutigen und 
die morgigen Vorträge und Diskussionen das Niveau und die Tragweite der von 
mir hier ausgewählten Menüvorschläge für zukünftige Veranstaltungen dieser 
Art aufrechterhalten werden. Den üblichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
sollte ich besser durch ein offenes „singnomi“ für den Missbrauch Ihrer Auf-
nahmebereitschaft und zur Entgegennahme und Diskussion der morgigen Re-
ferate ersetzen und wünsche hierzu – wiederum auf griechisch – kali orexi!
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